
Kommission 
Kundenwaffen  Waffen vom  Hersteller 

     
         

Waffe ist noch in WBK 
des Kunden eingetragen 

Waffe wurde vor 01.09.2020 aus 
WBK des Kunden ausgetragen  

 Hersteller holt Waffe zurück, 
macht Bestandsmeldung 

Hersteller belässt Waffen 
beim Händler 

         
• Eintrag ins 

Kommissionsbuch 
• Ersatzbescheinigung 
• Meldefrist 1 Monat, dann 

Meldeanlass „Erwerb von 
WBK-Inhaber; die 
Überlassung unterfällt 
keiner Anzeigepflicht“ 

• Sie benötigen die NWR-IDs 
des Kunden 

• WBK: Personen-ID, 
Erlaubnis-ID, Waffen-ID 

• Bzw. Jagdschein / 
Ersatzbescheinigung: 
Personendaten inkl. 
Geburtstag und Geburtsjahr  

• Waffen-ID 
 

• Eintrag in das Handelsbuch 
• Meldung der Waffe als 

Bestand 
• Meldefirst bis 28.02.2021 
• Waffe erhält neue W-ID 

 

 • Meldet Überlassung an Händler 
und verschickt Waffen wieder 

• Händler meldet Erwerb, wenn 
Waffen zurück sind (Erwerb von 
Hersteller, Händler, WBK-Inhaber 
oder Inhaber einer 
Anzeigebescheinigung) 

• Händler trägt ins 
Kommissionsbuch ein 

• Sie benötigen Firmen-ID, 
Erlaubnis-ID 
und die NWR-IDs Waffen bzw. 
Waffenteil (W-ID ggf. T-IDs) 

• Fachhandel muss 
Kommissionswaffen 
identifizieren 

• Muss mit den jeweiligen 
Lieferanten einzeln 
abstimmen, wie mit den 
Meldungen verfahren wird.  

• Sie benötigen Firmen-ID, 
Erlaubnis-ID 
und die NWR-IDs Waffen 
bzw. Waffenteil (W-ID ggf. 
T-IDs) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Bitte klären Sie das gewünschte 
Vorgehen mit dem Hersteller 

direkt! 



 

Verkauf einer Kommissionswaffe:  
 

Kundenwaffen 
     
    

Direkter Weiterverkauf Verkauf über das Handelsbuch 
      
      
  Kürzer als 1 Monat beim Händler (nur Ersatzbescheinigung) Länger als 1 Monat beim Händler (Erwerb 

gemeldet) 
      

• Händler meldet „Überlassen 
an WBK-Inhaber oder 
Inhaber einer 
Anzeigebescheinigung“ 
(Käufer).  

• Waffenbehörde des 
Verkäufers erhält 
automatisch einen Hinweis 
über den Besitzwechsel. 

• Verkäufer lässt innerhalb 
von 14 Tagen aus der WBK 
austragen (Waffenbehörde). 

• Käufer der Waffe zeigt 
Erwerb seiner zuständigen 
Waffenbehörde an (14 
Tage).  

• Händler klärt vertragliche 
Modalitäten mit Verkäufer  

• Händler meldet: „Erwerb von WBK-Inhaber oder Inhaber 
einer Anzeigebescheinigung“, Waffe wird ins 
Handelsbuch eingetragen. 

• Verkäufer lässt Waffe innerhalb von 14 Tage aus WBK 
austragen.   

• Händler meldet „Überlassung an WBK-Inhaber oder 
Inhaber einer Anzeigebescheinigung“ oder „Überlassung 
an Jagdscheininhaber…“  

• Käufer lässt Waffe innerhalb von 14 Tage in WBK 
eintragen.   

• Rücküberlassung an Verkäufer mittels 
„Überlassung an WBK-Inhaber; die 
Erwerb unterfällt keiner Anzeigepflicht“ 

• Eintrag ins Handelsbuch mittels  „Erwerb 
von WBK-Inhaber oder Inhaber einer 
Anzeigebescheinigung“ 

• Verkäufer lässt Waffe innerhalb von 14 
Tage aus WBK austragen.   

• Überlassung an Käufer z.B. mittels  
„Überlassen an WBK-Inhaber oder 
Inhaber einer Anzeigebescheinigung“ 

• Käufer lässt Waffe innerhalb von 14 Tage 
in WBK eintragen.   

  


